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Widerspruch muss aufgeklärt werden

Freie Demokraten fordern Transparenz

WIESBADEN - Was stimmt? Im Mordfall Lübcke hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) in

der Vergangenheit im Innenausschuss erklärt, dass in Geheimberichten des

Verfassungsschutzes aus den Jahren 2013 und 2014 keine Erkenntnisse über Markus H.

enthalten sind. Nun widerspricht der Generalbundesanwalt dieser Darstellung - was beim

innenpolitischen Sprecher der Freien Demokraten, Stefan MÜLLER, Fragen aufwirft.

Müller sagt dazu:

„Es gibt offensichtlich einen Widerspruch zwischen den Aussagen des

Generalbundesanwalts und den Aussagen des Hessischen Innenministers. Bislang war

die Öffentlichkeit nach den Angaben von Herrn Beuth im Innenausschuss davon

ausgegangen, dass Erkenntnisse zu dem Beschuldigten Markus H. in keinem der

Geheimberichte des Verfassungsschutzes aus den Jahren 2013 und 2014 enthalten

waren. Dieser Widerspruch der Aussage des Innenministers zu den Angaben des

Generalbundesanwalts muss dringend aufgeklärt werden. Die Sitzung des

Innenausschusses am kommenden Donnerstag wird Gelegenheit dazu bieten. Wir fordern

ein weiteres Mal Transparenz vom Innenminister und halten die Anwesenheit eines

Vertreters der Generalbundesanwaltschaft in der Sitzung des Innenausschusses für

dringend erforderlich.“

 

Kontakt:

Pressestelle der Freien Demokraten im Hessischen Landtag

Abgerufen am 10.03.2026 unter https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=12954

https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=12954


Schlossplatz 1-3 | 65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 350-566 | E-Mail: presse-fdp@ltg.hessen.de

Abgerufen am 10.03.2026 unter https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=12954

https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=12954

